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RS OGH 1952/10/22 3Ob609/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1952

Norm

AO §50 Z4

AO §52

KO §155

Rechtssatz

Ein dem Ausgleich oder Zwangsausgleich zustimmender Gläubiger hat gegen den Bestätigungsbeschluß nur insoferne

ein Rekursrecht, als dieser Beschluß absichtlich oder versehentlich vom Inhalt des Ausgleiches abweicht; er hat jedoch

kein Rekursrecht, wenn entgegen § 50 Z 4 AO die Kosten und Gebühren des Ausgleichsverfahrens nicht fristgerecht

entrichtet oder sichergestellt wurden.
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